
Parkplatzordnung - Stand 01.06.2022 

 
Nutzung der Parkplätze 
(1) Das Parken hat mit Front zur Hecke bzw. Zaun mittig zur Parkplatzkennzeichnung  
      zu erfolgen. Ab Parkplatz Nr. 16 ist im Winkel von 45 Grad zu parken. 
(2) Das Befahren des Vereinsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr. 
(3) Für Gästefahrzeuge besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz. Die  
     Benutzung „Freier“ Parkplätze sind mit dem zuständigen Unterpächter  
     abzustimmen. Der Verein ist berechtigt, unberechtigt im Vereinsgelände 
     abgestellte Fahrzeuge abschleppen zu lassen.  
(4) Ein kurzzeitiges Abstellen von Anhängern, Containern und ähnlich ist nach Antragstellung  
     und Zustimmung durch den Vorstand möglich, wenn dadurch keine Behinderung für andere  
     Gartenfreunde auftritt und es dem Gesamtbild der Anlage nicht schadet. 
 
Der Vorstand 

Garten-Nr. Nutzer Parkplatz  Bemerkung 

01 Paufler / Schrötke 08  

02 Wauer 14  

04 Elert 06  

05 AL Manjar, Muhand 18  

06 K. Keiner  Freigegeben für Parz. 22 

07 Melzer 01  

08 Hoffmann 02  

09 Henker 11  

10 Buttig 15  

11 Seiffert 09  

12 Gorgos 10  

13 Wagner 16  

14 Seidel 12  

15 Chalupka 19  

16 Preusche 22  

17 P. Keiner 04  

18 Przygodda 20  

19 Zieger 05  

20 Kaden 13  

21 Göhler 07  

22 
Attendorn H.- J. und 
Tobias 

23 u. 24  

24 Andreas 03  

25 Prof. Domschke 17  

27 Berger 21  


